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2. Satzung 

                    zur Änderung der Entschädigungs-Satzung 
des Landkreises Friesland für die Kreistagsabgeordneten und die nicht 

dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder  
 

Aufgrund der §§ 10, 55, 58 Abs. 1 Nr. 5 und 71 Abs. 7 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48) hat der Kreistag des 
Landkreises Friesland in seiner Sitzung am 14. September 2017 folgende 
Änderungssatzung beschlossen: 

 
 

§ 1   
 
Die Entschädigungs-Satzung des Landkreises Friesland für die Kreistagsabgeordneten 
und die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder vom 2. November 2016 in 
der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 21. Juni 2017, in Kraft getreten am 1. Januar 
2017, wird wie folgt geändert: 
 
§ 7 wird aufgehoben und durch folgenden neuen § 7 ersetzt: 
 
 
§ 7 
Angemessenheit von Vergütungen als Vertreter/in des Landkreises in mittelbaren 
Beteiligungen, Zweckverbänden, Wasser – und Bodenverbänden und 
Sparkassenzweckverbänden  
 
1. Für die Tätigkeiten in mittelbaren Beteiligungen, Zweckverbänden, Wasser- und 
Bodenverbänden und Sparkassenzweckverbänden verpflichten sich die Kreistagsabgeordneten 
freiwillig, sich bei Überschreiten einer Angemessenheitsgrenze einer Ablieferungspflicht gegenüber 
dem Landkreis Friesland zu unterziehen. Einen gesetzlichen Anspruch auf Ablieferung gibt es 
nicht. 
 
2. Die Höhe einer angemessenen Entschädigung für die Tätigkeit als Vertreterin oder Vertreter des 
Landkreises Friesland in mittelbaren Beteiligungen, Zweckverbänden, Wasser- und 
Bodenverbänden und Sparkassenzweckverbänden wird auf eine Brutto-Jahresgesamtvergütung in 
Höhe von insgesamt 6.200,--  € festgelegt.  
 
3. Darüber hinaus gehende Entschädigungen sind bis zum 31. März des nächsten Jahres an den 
Landkreis Friesland abzuführen. 
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§ 2 

 
Die 2. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft. 
§ 4 Ziff. 2 gilt rückwirkend für die Abgeordneten, die am 11. September 2016 neu in den 
Kreistag Friesland gewählt wurden. 
 
 
 
Landkreis Friesland                 Jever den 14. September 2017 

 
 
 
 
 

------------------------------- 
  (Sven Ambrosy) 

Landrat 


